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 Poltcey- und Lommmien-Zeitung.
Mit Hoch-Fürstlich Hessischem gnädigsten kLlVll-LQlo.

Montag den iiil" Apkik.

I. Citatio Edictalis.

r) ^f)achdem Hochfürstl. Heßis. Regierung zuCassell gegen des seel. verstorbenen Hrn. Getteralckietv
¿Jf tetiant vonUrffs Erben zu Niedernurff, aufAnrufen verschiedener Crcditorum in Mangel güt-

 w licher Befriedigung und anreichetlder objeäorum executionis die Sequestration samtlicherjenen
zuständigen Güther, Einkünfte und Gefälle zuerkennen, und mir zu deren Bewürkung sowohl als zu
endlicher Befriedigung ermeldter credirorui« unterm 24ten November s. p. speciale Commißiou zu
ertheilen guäd. urrd Gg. geruhet habell, und demnach nöthig seyn will, daß anforderst alle Schuld-
forderungen liquidirt werden: So werdeil hiermit alle diejenigen, welche an des ermeldten Gene
ral-Lieutenant von Urffs Herren Erben überhaupt oder an einem jeden derselben insbesondere Forde
rungen und Prätensiones zu machen vermeyneu, dergestalten edictaliter « peremtone cittret , daß
sie sich in dem ein vor allemal dazu pn-Kgirten Urmino Donnerstags den 28. April schierskmlftig, wo
nicht in Person doch durch genugsam Bevollmächtigte, vor hiesiger Commißion des Vormittags ein
finden solche gegen den bestellten Contradict. Advoc. ©cd. L:. Ifsland gehörig llquidiren und darauf
ratiooe prioritatis und endlichen succeßiven Befriedigung aus denen bemerkten Lehtts- und andern ge-
famtschaftl. Nutzungen, weitern rechtlichen Erkänntniß, widrigenfals aber der ohnfehlbaren ?ra?clu.
i!on gewärtigen sollen; Immasen sich dann zugleich von selbsten verstehet, daß, wann gleich einige
von denen Gläubigern Lxecutiovs-eommiilioa anhero ausbracht, diese dennoch in obigem Liquida-
tions-Termino zu erscheinen und ihre Nothdurft zu wahren gehalten seyen. Borken dell 26tell Fe
bruar 1 / 68 . 3 - P* -Kehr, vig. Commitf.

Nachdem in der über des im löbl- Müller, modo von Wisseubachischen Garnisons-Bataillon ver
storbenen Fürstl- Heßischen Oberst-Lieutenant Casimir von Nading Nachlassellschast erltstaudellen
coocurs-Sache anderwartige Tagefahrt auf Donnerstag den i6ten Zunii schierskünftig anberahmt
worden; So werden hiermit alle nnd jede, welche an sothaner Verlassenschaft ex guo«mgue c^im


